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HIER  Stellungnahme in Ergänzung zu den Beratungen am 14. April 2021 
 

 

Sehr geehrte Frau Hessel,  
 

in den Ressortgesprächen zu dem o. a. Gesetzentwurf habe ich wiederholt datenschutz-

rechtliche Bedenken gegen die geplante Vorschrift des § 45 d Abzugsteuerentlastungsmo-

dernisierungsgesetz (AbzStEntModG-E) geltend gemacht. Da meine Einwände in dem jetzt 

vorliegenden Regierungsentwurf nicht ausgeräumt wurden, wende ich mich - auch an-

knüpfend an die Anhörung im Finanzausschuss vom 14. April 2021 - an Sie und möchte Sie 

bitten, meine nachfolgenden Ausführungen in Ihre Beratungen einzubeziehen.  

 

Die Verbesserung der Mechanismen zur Verhinderung und Bekämpfung von cum/ex-Ge-

staltungen ist ohne Zweifel ein wichtiges gesetzgeberisches Anliegen; dabei dürfen aber 

datenschutzrechtliche Belange nicht vernachlässigt werden.  

Warum die in dem Gesetzesvorhaben geplante anlasslose Speicherung aller für die Kapi-

talertragsteuer bei Dividenden relevanten Informationen für alle üblichen Formen von 

Wertpapierdepots je Depotinhaber zentral beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zur 
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Bekämpfung von Steuermodellen wie cum ex geeignet und erforderlich sein soll, er-

schließt sich mir nicht.  

 

Nach § 45 c Abs. 2 des Entwurfs soll die auszahlende Stelle (typischerweise die Bank) dem 

BZSt jährlich je Kundendepot unter anderem die folgenden Daten übermitteln: die Summe 

der in einem Kalenderjahr je Wertpapiergattung und Zahlungstag erfassten Bruttoerträge, 

die darauf einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer, die zugrundeliegende Stück-

zahl der Wertpapiere inklusive der Internationalen Wertpapierkennnummer. 

Damit werden bei Dividendenerträgen von Wertpapieren, die sich auf einem Depot mit Gi-

rosammelverwahrung befinden – was nach meinem Verständnis die Regelform bei Wertpa-

pierdepots ist – für alle Depotinhaber die relevanten Detailinformationen zur Kapitaler-

tragsteuer zentral gespeichert. Die Speicherung erfolgt damit anlasslos für alle Inhaber 

von Wertpapieren mit üblichen Wertpapierdepots für jedes einzelne Depot. 

Diese Art der Meldung ist in dem bisher bestehenden System der Besteuerung von Kapital-

erträgen ein Fremdkörper.  

 

Für Kapitalerträge gilt in Deutschland derzeit das Prinzip der Abzugsbesteuerung nach ei-

nem einheitlichen Steuersatz. Dies bedeutet, dass die Kapitalerträge bereits an der Quelle 

mit einem pauschalen Steuersatz (typischerweise) durch eine inländische Bank einbehal-

ten und an das Finanzamt abgeführt werden. Der Steuerabzug hat dann typischerweise für 

den Steuerpflichtigen, der die Kapitalerträge erzielt hat, abgeltende Wirkung, so dass die 

Kapitalerträge in vielen Fällen nicht mehr in einer Steuererklärung erfasst werden müssen.  

Der Steuerpflichtige erhält von seiner Bank eine Jahressteuerbescheinigung mit den ent-

sprechenden Angaben nach § 45a EStG bisheriger Fassung.  

Überschreiten die Kapitalerträge bestimmte Grenzen nicht, so kann er bei seiner Bank ei-

nen Freistellungsauftrag stellen mit der Folge, dass diese von einem Steuerabzug Abstand 

nimmt. Die gestellten Freistellungsaufträge werden zentral gesammelt und können vom 
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zuständigen Finanzamt zur Kontrolle eingesehen werden. Zudem hat das Finanzamt nach 

§ 50b EStG das Recht, die maßgeblichen Verhältnisse bei sämtlichen an den entsprechen-

den Verfahren Beteiligten zu prüfen.  

 

Die nun geplanten weitgehenden Aufzeichnungen werden also im Regelfall wegen der ab-

geltenden Wirkung der Kapitalertragsteuer gerade nicht benötigt. Sie ermöglichen aller-

dings dem Finanzamt in Fällen, in denen eine genauere Überprüfung erforderlich wird, 

eine schnellere und bessere Prüfung. Es erscheint deshalb unter Datenschutzgesichts-

punkten vertretbar, diese Angaben zu verlangen, wenn sie dem betroffenen Steuerpflichti-

gen von seiner Bank übermittelt werden und von ihm selbst je nach Prüfungsbedarf dem 

zuständigen Finanzamt vorgelegt werden. Der Steuerpflichtige hätte dann auch selber ei-

nen besseren Überblick über die steuerlich relevanten Daten und wüsste genau, welche 

Daten er dem Finanzamt für welchen Zweck übermittelt und anhand welcher Daten das 

Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen für die Kapitaleinkünfte prüft. In der geplanten 

Form der zentralen Speicherung vom BZSt sind sie nach dem System der Abgeltungssteuer 

unverhältnismäßig. Warum eine zentrale Aufzeichnung in der geplanten Form erforderlich 

ist, um Gestaltungen mit Cum/Ex wirksam zu bekämpfen, wird nicht begründet.  

 

Ich habe nämlich bereits Zweifel, ob eine derartige Datenbank überhaupt dazu geeignet 

ist, entsprechende Gestaltungen wirksam zu erkennen. Es würde sich schließlich um eine 

riesige Datensammlung handeln, aus der die relevanten Informationen zunächst heraus-

gefiltert werden müssten. Es kann aber nicht dargelegt werden, wie diese Filterung über-

haupt erfolgen soll, außer, dass man sich aus dem Vergleich der Gesamtvolumina Erkennt-

nisse verspricht. Diese Erkenntnisse müssten aber anschließend ohnehin im Einzelfall ge-

nau nachverfolgt werden, um sie für ein strafrechtliches Verfahren sinnvoll verwerten zu 

können. Es erscheint deshalb schon im Sinne der Geeignetheit sinnvoller, die Steuerfahn-

dungsstellen und die Spezialeinheit beim BZSt entsprechend aufzustellen, damit diese 
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nach entsprechenden Sachverhalten suchen können. Die Informationen könnten diese 

Stellen von den Finanzämtern erhalten.  

 

Jedenfalls halte ich eine solche Datenbank nicht für erforderlich, um einzelne Betrugstat-

bestände aufzudecken. Aus den Cum/Ex-Fällen der Vergangenheit vermag ich die Erforder-

lichkeit nicht herzuleiten, bestanden doch in der Vergangenheit nicht nur eine andere Pra-

xis der Kapitalertragsteuererstattung und eine Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (Ur-

teil vom 16. April 2014, I R 2/12), die noch 2014 ausdrücklich offen gelassen hat, ob der An-

teilserwerber auch im Fall eines Leerverkaufs im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wirt-

schaftliches Eigentum erwerben kann, sondern auch ein Mangel an entsprechenden Ein-

heiten zur Strafverfolgung bei den Steuerfahndungsämtern und beim BZSt. Zudem betra-

fen die typischen Gestaltungen gerade nicht den „Normal-Kapitalanleger“, sondern es 

handelte sich um Kapitalanlageformen, die von entsprechenden Gesellschaften gezielt zur 

unberechtigten Erstattung von Kapitalertragsteuer ausgestaltet worden sind. Es leuchtet 

daher nicht ein, warum eine umfassende Datenbank mit allen Angaben zu allen „Normal-

Kapitalanlegern“ einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen soll.  

 

Schließlich handelt es sich bei der geplanten Datenbank vom Prinzip her um eine „Raster-

fahndung“, in die alle Bürger mit Dividendeneinkünften einbezogen würden, um Steuerbe-

trugsmodelle aufzudecken, die von spezialisierten Anlagegesellschaften für bestimmte An-

leger ab einer gewissen Größenordnung ausgestaltet werden. Dies halte ich für unverhält-

nismäßig. Die Verwendung der Steuerdaten von unbeteiligten Bürgern für die Zwecke der 

Aufdeckung von Betrugsfällen stellt einen Eingriff in deren Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung dar. Der Eingriff weist eine sehr hohe Eingriffsintensität auf, weil er 

nicht nur durch eine Verdachtslosigkeit, sondern durch eine große Streubreite gekenn-

zeichnet ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 04.04.2006 Az. 1 BvR 518/02).  
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Eine zentrale Speicherung beim BZSt ist zudem unter dem Aspekt der Überwachungsge-

samtrechnung kritisch zu sehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass mit dem Regis-

termodernisierungsgesetz an die beim BZSt verwaltete Steuer-ID als einheitlicher Identi-

fier angeknüpft werden soll, erscheint die zentrale Speicherung der Daten beim BZSt kri-

tisch: Indem sehr viele sensible Daten beim BZSt zusammenfließen, bestünde im Miss-

brauchsfall eine hohe Gefährdung.  

 

� Petitum: Statt der in § 45c Abs. 2 AbzStEntModG-E vorgesehenen zentralen 

Speicherung aller Daten beim BZSt sollte die gewünschte Analysemöglichkeit 

durch die Gesamtvolumina zur Aufdeckung von Steuergestaltungen in einer 

anonymisierten Form erfolgen. Denkbar wäre zum Beispiel eine Mitteilung von 

Informationen durch die örtlich zuständigen Finanzämter. Hier käme eine An-

knüpfung an § 88c-E EStG in Betracht, wonach die Finanzbehörden Tatsachen, 

die Anhaltspunkte für eine Steuergestaltung ergeben, dem BZSt mitzuteilen 

haben.  

 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn mein Scheiben an die Mitglieder des Finanzausschusses ver-

teilt wird und die vorstehenden Gesichtspunkte in Ihren Beratungen zum Gesetzentwurf 

Berücksichtigung finden könnten.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ulrich Kelber 

 
 
 


